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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der SPD  
 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/7200 und Ergänzung der Landesregierung – Drucksache 17/7800-  
 
zu der Beschlussempfehlung und dem Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/8150 
 
 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2020 (Haushaushaltsgesetz 2020) 
hier:                             
 
Kapitel 02 010 Ministerpräsident 
Titelgruppe 71 Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen 
Titel 547 71 Sächliche Verwaltungsaufgaben 
 
Erhöhung  des Baransatzes 
 
HH 2020 Ansatz lt. HH 2019 
von 200.000 Euro 200.000 Euro 
um 400.000 Euro 
auf 600.000 Euro 
 
Begründung: 
Gemäß Beschluss des Landtages wurde die Antisemitismusbeauftragte des Landes 
Nordrhein-Westfalen damit beauftragt, einen Maßnahmenplan zur Bekämpfung des 
Antisemitismus zu empfehlen. Die Erhöhung des Baransatzes soll zur Umsetzung konkreter 
Maßnahmen im Jahr 2020 dienen. 
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